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Vorprüfung zur Umweltverträglichkeitsprüfung Aktenzeichen:            

Die Anlage 3 des UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) enthält die nachstehen-
den Kriterien für eine Vorprüfung im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung.  

Für das Vorhaben:     _____________________________________________________________ 

 

ist eine   allgemeine Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 UVPG 

  standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 2 UVPG (erfolgt in zwei Stu-
fen: 

I. Besondere örtliche Gegebenheit nach Nr. 2.3? II. falls ja, weiter wie allgemeine Vorprü-
fung) 

durchzuführen: 

Nr. Beschreibung Beurteilung  

1 Merkmale des Vorhabens 
Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beur-
teilen: 

1.1 Größe und Ausgestaltung des gesamten 
Vorhabens und, soweit relevant, der Ab-
rissarbeiten 
 

 
 
 
 

1.2 Zusammenwirken mit anderen bestehen-
den oder zugelassenen Vorhaben und Tä-
tigkeiten 
 

 

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbeson-
dere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflan-
zen und biologische Vielfalt 
 

 
 
 
 

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 
Absatz 1 und 8 des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes 
 

 
 
 
 

1.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen 
 
 

 
 
 

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vorhaben von Bedeutung sind, ein-
schließlich der Störfälle, Unfälle und Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge 
durch den Klimawandel bedingt sind, insbesondere mit Blick auf:  

 
 
 
 

1.6.1 verwendete Stoffe und Technologien, 
 
 

 

1.6.2 die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle 
im Sinne des § 2 Nr. 7 der Störfall-
Verordnung, insbesondere aufgrund seiner 
Verwirklichung innerhalb des angemesse-
nen Sicherheitsabstandes zu Betriebsbe-
reichen im Sinne des § 3 Abs. 5a BImSchG 
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1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit, 
z.B. durch Verunreinigung von Wasser oder 
Luft 
 
 

 

 
2 Standort der Vorhaben 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise 
beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien 
unter Berücksichtigung des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemein-
samen Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

2.1 bestehende Nutzung des Gebietes, insbe-
sondere als Fläche für Siedlung und Erho-
lung, für land-, forst- und fischereiwirt-
schaftliche Nutzungen, für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche Nutzungen, 
Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungs-
kriterien) 

 
 
 
 

2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und 
Regenerationsfähigkeit der natürlichen 
Ressourcen, insbesondere Fläche, Bo-
den, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, 
biologische Vielfalt, des Gebietes und 
seines Untergrunds (Qualitätskriterien) 

 
 
 
 
 

 
2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und 

von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkriterien): 

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Abs. 1 Nr. 
8 BNatSchG (z.B. FFH- oder Vogelschutz-
gebiete) 

 
 
 
 

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, 
soweit nicht bereits von Nr. 2.3.1 erfasst 
 

 
 
 
 

2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmo-
numente nach § 24 BNatSchG, soweit 
nicht bereits von Nr. 2.3.1 erfasst 

Nationalparke im Landkreis Weilheim-
Schongau nicht vorhanden. 

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschafts-
schutzgebiete gemäß §§ 25 und 26 
BNatSchG 
 

Biosphärenreservate im Landkreis-
Weilheim-Schongau nicht vorhanden. 
 

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG 
 
 

 

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, ein-
schließlich Alleen, nach § 29 BNatSchG 
 

 

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 
des BNatSchG 
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2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 WHG, 
Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Abs. 
4 WHG, Risikogebiete nach § 73 Abs. 1 
WHG sowie Überschwemmungsgebiete 
nach § 76 WHG 

 

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der 
Europäischen Union festgelegten Um-
weltqualitätsnormen bereits überschritten 
sind 

 

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 
insb. Zentrale Orte im Sinne des § 2 Abs. 
2 Nr. 2 ROG 

 

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeich-
nete Denkmäler, Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler oder Gebiete, die von 
der durch die Länder bestimmten Denk-
malschutzbehörde als archäologisch be-
deutende Landschaften eingestuft worden 
sind 

 

Bei „S“-Prüfung:  Ergebnis der ers-
ten Stufe (besondere örtliche Gege-
benheiten nach 2.3 vorhanden?) 

Ja  
 weiter wie „A“-Prüfung 
(§ 7 Abs. 2 Sätze 5, 6 
UVPG) 

Nein  
 keine UVP-Pflicht (§ 7 
Abs. 2 Satz 4 UVPG) 

 
 
3 Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter sind an-
hand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist ins-
besondere ist folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen: 

3.1 die Art und dem Ausmaß der Auswirkun-
gen, insbesondere, welches geographi-
sche Gebiet betroffen ist und wie viele 
Personen von den Auswirkungen voraus-
sichtlich betroffen sind 
 

 
 
 
 

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden 
Charakter der Auswirkungen 
 

 
 
 
 

3.3 der Schwere und der Komplexität der 
Auswirkungen 
 

 
 
 
 

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 
 
 

 
 
 
 

3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Ein-
tretens sowie der Dauer, Häufigkeit und 
Umkehrbarkeit der Auswirkungen 
 

 
 
 
 

3.6 dem Zusammenwirken der Auswirkungen 
mit den Auswirkungen anderer bestehen-
der oder zugelassener Vorhaben 
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3.7 der Möglichkeit, die Auswirkungen wirk-
sam zu vermindern  
 

 
 
 
 

 
 
 
Sonstige Erläuterungen:  
 

 
… 
 
…Ergebnis… 
 
…einschließlich Begründung, § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 UVPG… 

 
 
 
     ,                

_____________________________________ 
Ort, Datum         (Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 

Wesentliche gesetzliche Bestimmungen: 

§ 1 Anwendungsbereich:  
Das UVPG gilt für die in Anlage 1 aufgeführten Vorhaben… (u.a.) 
 
§ 5 Feststellung der UVP-Pflicht: 
(1) 

1
Die zuständige Behörde stellt auf der Grundlage geeigneter Angaben des Vorhabenträgers sowie eige-

ner Informationen unverzüglich fest, dass nach den §§ 6 bis 14 für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht oder nicht. 

2
Die Feststellung trifft die Behörde  

1.  auf Antrag des Vorhabenträgers oder 
2.  bei einem Antrag nach § 15 oder 
3.  von Amts wegen nach Beginn des Verfahrens, das der Zulassungsentscheidung dient. 

(2) 
1
Sofern eine Vorprüfung vorgenommen worden ist, gibt die zuständige Behörde die Feststellung der Öf-

fentlichkeit bekannt. 
2
Dabei gibt sie die wesentlichen Gründe für das Bestehen oder Nichtbestehen der 

UVP-Pflicht unter Hinweis auf die jeweils einschlägigen Kriterien nach Anlage 3 an. 
3
Gelangt die Be-

hörde zu dem Ergebnis, dass keine UVP-Pflicht besteht, geht sie auch darauf ein, welche Merkmale 
des Vorhabens oder des Standorts oder welche Vorkehrungen für diese Einschätzung maßgebend 
sind. 

4
Bei der Feststellung der UVP-Pflicht kann die Bekanntgabe mit der Bekanntmachung nach § 19 ver-

bunden werden.  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=6
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=14
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=15
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&name=ANL3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=19


Landratsamt Weilheim-Schongau SB 41.1.2 –Wasserrecht- 
 

5 

 

(3) 
1
Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

2
Beruht die Feststellung auf einer Vorprüfung, so ist die 

Einschätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Zulassungsentschei-
dung nur daraufhin zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben des § 7 durchgeführt wor-
den ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.  
 

§ 6 Unbedingte UVP-Pflicht bei Neuvorhaben 
1
Für ein Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 1 mit dem Buchstaben „X” gekennzeichnet ist, besteht die 

UVP-Pflicht, wenn die zur Bestimmung der Art des Vorhabens genannten Merkmale vorliegen. 
2
Sofern Grö-

ßen- oder Leistungswerte angegeben sind, besteht die UVP-Pflicht, wenn die Werte erreicht oder überschrit-
ten werden.  

 

§ 7 Vorprüfung bei Neuvorhaben 

(1) 
1
Bei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem Buchstaben „A” gekennzeichnet ist, führt die 

zuständige Behörde eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durch. 
2
Die allgemeine 

Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien 
durchgeführt. 

3
Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentschei-
dung zu berücksichtigen wären.  

(2) 
1
Bei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem Buchstaben „S” gekennzeichnet ist, führt die 

zuständige Behörde eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durch. 
2
Die stand-

ortbezogene Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt. 
3
In der ersten Stufe prüft 

die zuständige Behörde, ob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 
Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vorliegen. 

4
Ergibt die Prüfung in der ersten Stufe, dass keine be-

sonderen örtlichen Gegebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht. 
5
Ergibt die Prüfung in der ersten 

Stufe, dass besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen, so prüft die Behörde auf der zweiten Stufe unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umwelt-
auswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele des Gebietes betreffen 
und nach § 25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären. 

6
Die UVP-Pflicht besteht, 

wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde solche Umweltauswirkungen haben 
kann.  

(3) 
1
Die Vorprüfung nach den Absätzen 1 und 2 entfällt, wenn der Vorhabenträger die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt und die zuständige Behörde das Entfallen der Vorprüfung als 
zweckmäßig erachtet. 

2
Für diese Neuvorhaben besteht die UVP-Pflicht. 

3
Die Entscheidung der zuständigen 

Behörde ist nicht anfechtbar.  

(4) Zur Vorbereitung der Vorprüfung ist der Vorhabenträger verpflichtet, der zuständigen Behörde geeignete 
Angaben nach Anlage 2 zu den Merkmalen des Neuvorhabens und des Standorts sowie zu den möglichen 
erheblichen Umweltauswirkungen des Neuvorhabens zu übermitteln.  

(5) 
1
Bei der Vorprüfung berücksichtigt die Behörde, ob erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch 

Merkmale des Vorhabens oder des Standorts oder durch Vorkehrungen des Vorhabenträgers offensichtlich 
ausgeschlossen werden. 

2
Liegen der Behörde Ergebnisse vorgelagerter Umweltprüfungen oder anderer 

rechtlich vorgeschriebener Untersuchungen zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens vor, bezieht sie 
diese Ergebnisse in die Vorprüfung ein. 

3
Bei der allgemeinen Vorprüfung kann sie ergänzend berücksichtigen, 

inwieweit Prüfwerte für Größe oder Leistung, die die allgemeine Vorprüfung eröffnen, überschritten werden.  

(6) 
1
Die zuständige Behörde trifft die Feststellung zügig und spätestens sechs Wochen nach Erhalt 

der nach Absatz 4 erforderlichen Angaben. 
2
In Ausnahmefällen kann sie die Frist für die Feststellung 

um bis zu drei Wochen oder, wenn dies wegen der besonderen Schwierigkeit der Prüfung erforderlich 
ist, um bis zu sechs Wochen verlängern.  

(7) Die zuständige Behörde dokumentiert die Durchführung und das Ergebnis der allgemeinen und der 
standortbezogenen Vorprüfung.  

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=7
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&name=ANL1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&name=ANL1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&name=ANL3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=25
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=25&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&name=ANL1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&name=ANL3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&name=ANL3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=25
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&p=25&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=UVPG&name=ANL2

